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Regeste

Öffentliches Beschaffungswesen. Art. 47 SubV. | Öffentliches Beschaffungswesen. Art. 47
SubV. Aufschiebende Wirkung. Interessenabwägung. Kein zum Vornherein stärkeres
Gewicht des öffentlichen Interesses. Den Umstand, dass gegen den Zuschlag ein
Rechtsmittel ergriffen werden kann, dem gegebenenfalls die aufschiebende Wirkung erteilt
wird, hat die Vergabebehörde in ihre Planung einzubeziehen. Dringlichkeit der Beschaffung
setzt eine notstandsähnliche Situation voraus, die auf äussere, ausserordentliche Umstände
zurückzuführen ist.
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